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Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler, Andreas Hartenfels und Pia 
Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
betr. Überprüfung des raumordnerischen Entscheids zum Moselaufstieg (Westumfah-

rung Trier) aus dem Jahr 1995 · 

- Kleine Anfrage 17/3106 -

Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

Gemäß§ 17 Absatz 10 Satz 3 Landesplanungsgesetz ist ein raumordnerischer Entscheid 

zu überprüfen, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren nach Ergehen desraumordnerischen 

Entscheids ein Zulassungsverfahren eingeleitet oder bei zulassungsfreien Planungen und 

Maßnahmen mitderen Verwirklichung begonnen worden ist. Ein raumordnerischer Ent­

scheid wird nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist also nicht ungültig, sondern es ist lediglich 

zu prüfen, ob die Aussagen des Entscheids zur Raumverträglichkeit der b'etreffenden Maß­

nahme im Hinblick auf eventuelle Änderungen der zugrunde liegenden Tatsachen noch 

zutreffen . Dabei entspricht die Prüfung nicht einer vollumfänglichen Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens. Auch ist diese nicht an eine bestimmt~ Form gebunden. Es 

liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen der jeweiligen Landesplanungsbehörde, wie · 

sie im Einzelfall die Überprüfung vornimmt und wen sie gegebenenfalls daran beteiligt. 
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MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Mit Schreiben vom 05 .. Januar 2017 hat der Landesbetrieb Mobilität Trierbeider Struktur­

und Genehmigungsdirektion Nord als obere Landesplanungsbehörde eine erneute Über­

. prüfungdes raumordnerischen Entscheides vom 09. Februar 1995 zum Neubau derB 51 , . 
Westumfahrung Trier - sogenannter Moselaufstieg - beantragt, da dieses Vorhaben nun-

mehr in dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen mit der Einstufung "vordringlicher Be­

darf' enthalten ist. 

Daraufhin hat die obere Landesplanungsbehörde die erneute Überprüfung des raumord­

nerischen Entscheides begonnen und die betroffenen Stadt-, Kreis- und Verbandsgemein­

deverwaltungen mit den zugehörigen Ortsgemeinden, die Landwirtschaftskammer Rhein­

land-Pfalz, die Zentralstelle der Forstverwaltung, die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab- . 

. fallwirtschaft, Bodenschutz Trier, das Referat Bauwesen sowie das Referat Naturschutz 

.der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord mit der Bitte um Stellungnahme beteiligt. 

Die Mehrzahl der beteiligten Stellen befürwortet die Planung weiterhin beziehungsweise 

hat keine neuen grundlegenden Aspekte hinsichtlich der Überprüfung des raumordneri­

schen Entscheids vorgebracht. Die Ortsgemeinde Trierweiler fordert aus Gründen des 

Landschaftsbildes die Beibehaltung des ursprünglich festgelegten Anschlusspunktes an 

die A 64. Die Ortsgemeinde Igellehnt die Raumordnungslinie des Entscheids vom 09. Feb­

ruar 1995 unter planerischen , verkehrspölitischen und umweltrelevanten Aspekten grund­

sätzlich ab. 

Das Referat Naturschutz der Struktur~ und Genehmigungsdirektion Nord als obere Natur­

schutzbehörde weist darauf hin , dass die dem raumordnerischen Entscheid von 02. Feb­

ruar 1995 zugrunde gelegten Angaben inhaltlich und methodisch nicht mehr den aktuellen 

naturschutzrechtlichen Ansprüchen für ein Raumordnungsverfahren genügen. Eine sach­

gerechte Abwägung der Belange und die Festlegung ·notwendiger Maßgaben seien somit 

nur möglich, wenn die Planunterlagen den derzeitigen Anforderungen e.ntsprechend ange­

passt würden . 
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Aus diesem Grund hat die obere Landesplanungsbehörde den Landesbetrieb Mobilität 

Trier nunmehr aufgefordert, entsprechend der Forderung der oberen Naturschutzbehörde 

die Umweltverträglichkeitsuntersuchung für die Westumfahrung Trier zu aktualisieren und 

vorzulegen . Nach anschließender Prüfung dieser Unterlagen wird die obere Landespla- · 

nungsbehörde in Abstimmung mit dem Ministerium des lnnern und für Sport entscheiden , 

ob der raumordnerische Entscheid vom 02. Februar 1995 erneut verlängert werden kann 

oder ob es eines neuen Raumordnungsverfahrens bedarf. 
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